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RS OGH 1964/1/22 6Ob253/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1964

Norm

ABGB §1098 IId

Rechtssatz

Aus dem Zweck des Mietvertrages, auf dem gemieteten Lagerplatz Fahrzeuge eines Transportunternehmens

einzustellen, ist zu schließen, daß dieser Vertragszweck auch das Lagern von Treibsto9en für diese Fahrzeuge in einem

gewissen notwendigen Ausmaß umfaßt.
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